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Gemeinde : Büdingen 

Gemarkung: Wolferborn 

Flur: 6, Fist. 4012 

Maßstab: 1 :1000 
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Es wird bescheinigt, daß die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke 
mit dern Nachweis des Liegenschaftskatasters übereinstimmen. 
Der Gebäudebestand wurde in der Örtlichkeit nicht überprüft 

Büdingen, den 28.02.2001 
Der Landrat des Wettera ukreises 

- Katasteramt

1 Im Auftrag
J 

ocker 

17 / 
-, 

/� 
:' � 

/� 
,t,,: 
/ 

Bei 

36 

37 

+ 

<1,-s'
� <i:: 

{ 

P@r':p.'§f-it 
+ St

An 

alten 

,, + -,, -, ,, 

.1!l.. 
2 

-............. _ .....

ocker 

An der 

alten Gasse 

40 

/ <& j 

,' � 
/, � ' §: ,' is 
�

� 

/J 

+ 
12 

46 
"'T 

' .

71 
j 

GE�, 

J 

1 

„0,8 

max. H7,0 m 

-----

J 

2 

0 

1+ 

8 

----

5 :. 

5. 

9. 

----o 

216 

214 

Legende 

217 

.lJl. 
1 

Art und Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
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IGEe Gewerbegebiet/ eingeschränkt 
_ (§ 8 Ba uNVO) 

0,8 Grundflächenzahl 
max. 7,0m max. Gebäudehöhe 

Baugrenze, überbaubare und 
nicht überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Baugrenze 

überbaubare 
Grundstücksfläche

1 nicht überbaubare 
._ ___ _, Grundstücksfläche 

Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie 
•• •• Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

00 Anpflanzen von Laubbäumen 

Sonstige Planzeichen-
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G ru ndstücksgre nze Bestand 
Flächen für Stellplätze 

Mit Geh-, Fahr- u. Leitungsrecht zu belastende 
Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN 
NR. 3 „AM PFLASTER" 
1. ÄNDERUNG IN EINEM TEILBEREICH

1.0 RECHTSGRUNDLAGEN 

1.1 §§ 1 bis 4, 8 bis 12 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 

27.08.1997 (BGBI. 1 S. 2141). 
1.2 §§ 1, 8, 12 bis 20, 22 und 23 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

vom 23.01.1990 (BGBI. 1, S. 132).
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1, S. 58). 
1.4 § 87 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBIII 

361-108).
1.5 §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung

vom 01.04.1993 (GVBI 1992 1, S 534)

2.0 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.1 Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) sind gern. § 8 Abs. 1 und 2 
Nr. 1 und 2 BauNVO i. V. m. § 1 Abs.5 und 6 Nr. 1 nicht erheblich be­
lästigende Gewerbebetriebe, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentli­
che Betriebe sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zu­
lässig. Die gern. § 8 Abs. 2 Nr. 3 und 4 BauNVO zulässigen Nutzun­
gen (Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke) sind nicht zulässig. 
Die gern. § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
sind nicht zulässig. 

2.2 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare und 
nicht überbaubare Grundstücksflächen sind durch zeichnerische bzw. 
schriftliche Eintragungen im Plan festgesetzt und für die Ausführung 
verbindlich (§ 9 Abs. 1 Nr. 1; 2; 4 und 11 BauGB). 

2.3 Garagen und Nebenanlagen sind in den nicht überbaubaren Flächen 
unzulässig (§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 ). 

2.4 Im Plangebiet sind lediglich Betriebe zulässig, von deren Anlagen 
keine störenden, bodennahen Geruchs- und Schadstoffemissionen 
(gas- oder staubförmig) ausgehen (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)

2.5 Im Plangebiet sind lediglich Gewerbebetriebe und Anlagen zulässig, 
deren flächenbezogener Schallleistungspegel max. 55 dB(A) am Tage 
und 40 dB{A) nachts nicht überschreitet. Das ist der Planungsrichtpe­
gel der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (§1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
2 BauNVO). 

3.0 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN AUFGRUND DER 
LANDSCHAFTSPLANUNG 

gern. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB 

3.1 Auf der im Plan gern. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zeichnerisch festge­
setzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent­
wicklung von Natur und Landschaft ist mit Obstbäumen oder Laub­
bäumen gern. Pflanzliste eine Baumwiese zu entwickeln. Pro 70 m' 
Wiesenfläche ist ein Laubbaum aus der Pflanzliste zu setzen. 

3.2 Im GEe sind 20 % der nicht überbaubaren Flächen als unbefestigte 
Flächen anzulegen. 

3.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die gern. § 9 Abs, 1 
Nr. 25 a BauGB rnit Bäumen zu bepflanzen sind, sind L aubbäume un­
ter Berücksichtigung der Pflanzliste anzupflanzen. Die zeichneris.ch 
festgesetzten Bäume sind nicht eingemessen. Die Pflanzung gleicher 
Qualität ist an alternativen Standorten zulässig. 

3.4 Je 5 Stellplätze ist 1 Hochstamm 1. Ordnung (großkronig) mit nicht 
befahrbarem Pflanzbeet (Mindestfläche 2x2m) vorzusehen. 

4.0 BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN 

gern. § 81 HBO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 

4.1 Einfriedigungen sind erst im Abstand von mindestens 1,30 m von der 
straßenseitigen Grundstücksgrenze zulässig. 
Die Höhe der Einfriedigungen ist auf max. 2,0 m, gemessen von der 
vorgelagerten öffentlichen Verkehrsfläche bzw. dem vorgelagerten 
natürlichen Gelände, zu begegrenzen. 
Als Einfriedigungen sind transparente Zäune (Draht, Stahlgitter) zu­
lässig. 

4.2 Nicht überbaute und nicht für Erschließungszwecke, Stellplätze und 
Lagerflächen benötigte Grundstücksflächen sind einzugrünen. 

4.3 Beim Bau von Erschließungsflächen, Parkplätzen usw. ist die Versie­
gelung auf ein Mindestmaß zu beschränken (Verwendung von Schot­
terrasen, Betonverbundsteinpflaster statt Asphalt o.ä.). 

4.4 Unter Berücksichtigung der Topographie wird eine max. Gebäudehö­
he von 7,00 m bezogen auf das natürliche Gelände talseits festge­
setzt. Dachaufbauten mit einem Anteil von maximal 5 % der Grundflä­
che des Ge bäudes sind von dieser Festsetzung ausgenommen. 

4.5 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig. 

5.0 PFLANZLISTE 

Die nachfolgende Pflanzliste ist dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 3
„Am Pflaster'" entnommen, Hochstammobstbäume wurden ergänzt. Sie 
dient als Orientierungshilfe für die Auswahl von anzupflanzenden Bäu­
men, Sträuchern und sonstigen Pflanzen: 

1. Große Laubbäume:
• Acer platanoides (Spitzahorn)
• Acer pseudoplatanus (Berga-

horn)
• Fraxinus excelsior (Esche)
• Prunus avium (Vogelkirsche) 
• Quercus robur (Stieleiche) 
• Tilia cordata (Winterlinde)
• Tilia platyphyllos (Sommerlinde)

• Hochstammobstbäume 

III. Sträucher:
• Cornus sanguinea (Roter Hart-

riegel) -
• Corylus avellana (Haselnuß)
• Euonymus europaeus (Pfaffen­

hütchen) 
• Ligustrum in Arten (Liguster)
• Lonicera xylosteum (Heckenkir­

sche) 
• Prunus spinosa (Schlehe)
• Rhamnus catharticus (Kreuz-

dorn)
• Rosa canina (Hundsrose)
• Salix caprea (Salweide)
• Sambucus nigra (Schwarzer

Holunder) 
• Sambucus racemosa (Trauben­

holunder)
• Viburnum lantana (Wolliger

Schneeball)
• Viburnum opulus (Gewöhnlicher 

Schneeball)

6,0 ALLGEMEINE HINWEISE 

11. Kleine Laubbäume:
• Acer campestre (Feldahorn)
• Carpinus betulus (Hainbuche)
• Malus sylvestris (Holzapfel)
• Sorbus aucuparia (Eberesche)

III. Ranker für Fassaden, Garagen
und Pergolen 

A. Selbstklimmer:
• , Campsis radicans (Trompeten­

blume)
• Eunoymus-fortunei-Sorten

. (Spindelstrauch)
• Hedera helix (Efeu)
• Parthenocissus quinquefolia

"Engelmanni" (Jungfernrebe)
• Parthenocissus tringuspidata 

"Veltchii" (Wilder Wein) 

B. Pflanzen die Kletterhilfen brau-
Jm§.ll:

• Actinidia-arguta (Strahlengriffel)
• Akebia quinata (Akebie)
• Aristolochia macrophylla (Pfei-

fenwinde)
• Clematis-Arten
• Lonicera-Arten (Geißblätter)
• · Polygonum aubertii (Knöterich)

Auf die im Bebauungsplan Nr. 3 „Am Pflaster" aufgeführten Hinweise wird. ' 
verwiesen. 

6.1 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Bau­
maßnahmen, insbesondere bei Ausschachtung$arbeiten umwelt- oder 
gesundheitsgefährdende Bodenkontaminationen, Altablagerungen 
und sonstige Beeinträchtigungen angesctJnitten werden. Um eine Ge­
fährdung zu vermeiden ist umgehend das Regierungspräsidium 

Darmstadt, Abteilung Staat!. Umweltamt Frankfurt, die nächste Poli­
zeidienststelle oder der Abfallwirtschaftsbetriep des Wetteraukreises 
zu benachrichtigen. Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustim­
men. 

' ' 

VERFAHRENSVERMERKE: 

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Aufstellungsbeschluss der 1. Anderung des

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

Bebau ungsplans am 20.1 00 gefasst
beschlossen .
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ebnis ist milgeteilt worden. 

04. 2002 öffentlich

Bürgermeister 

Stadt Büdingen Stadtteil\ Wolferborn 
Bebauungsplan Nr. 3 "Am Pflaster" 
Änderung in einem Teilbereich 
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